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92 SCHWEIZERKUNST

Sodann hat der Bundesrat zur Verhinderung der Einfuhr fremder
Kunstware Vorschriften über Einfuhrbeschränkungen erlassen, die dem
seit langem gewünschten Schutze der Interessen der schweizerischen
Künstlerschaft dienen sollen.

Der Präsident teilt mit, dass Herr Münzdirektor Adrian ihn auf sein
Schreiben vom 11. September (Nichtnennung der Jury im Preisausschreiben
Fünffrankenstück; Fehlen der Garantie für Ausführung des Projektes mit
1. Preis) am 19. September dahin orientiert hat, dass die Preisrichter dem-
nächst bezeichnet und ihre Namen in der Presse publiziert werden sollen;
ferner dass von Art. 8 leider nicht Umgang genommen werden kann, da in
letzter Linie der Bundesrat oder sogar das Parlament mitsprechen wollen.
Wie wir seither vernommen haben, muss die praktische Ausführbarkeit
des Bildes in erster Linie berücksichtigt werden.

LETZTE M7TTE/LUNGEN
(Redaktionsschluss 6. Dezember)

Die Rundfrage bei den Sektionen über den Vorschlag der Sektion
Basel (2 Delegiertenversammlungen und Gegenvorschlag des Zentralvor-
Standes) und über die Normen der Gesellschaft und die Reproduktions-
rechte hat bis zur Stunde noch kein abgeschlossenes Resultat gezeitigt. Es

haben sich erst 8 Sektionen geäussert; 7 Sektionen sprechen sich für die
Präsidentenkonferenz aus und eine Sektion für die zweite Delegierten-
Versammlung. — In Bezug auf die Normen und die Reproduktionsrechte
gehen die Meinungen viel beträchtlicher auseinander. Wir hoffen in Bälde
zu einem Gesamtresultat zu gelangen.

Das eidgenössische Finanzdepartement hat als Mitglieder des Preis-
jrericWs für die Beurteilung der Entwürfe zu einem neuen Fünffranken-
münzbilde ernannt: Paul Adrian, Direktor der eidgenössischen Münzstätte,
François Bocquet, Ziseleur in Carouge, Carl Burckhardt, Bildhauer in
Ligornetto, Prof. Dr. Paul Ganz in Basel, Rafael Lugeon, Bildhauer in
Lausanne, Dr. Wegeli, Direktor des bernischen Historischen Museums und
Eduard Zimmermann, Bildhauer in Zollikon (Zürich).
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